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1 Einführung  
Die im Bundesland Nordrhein -Westfalen im Kreis Kleve liegende Stadt Straelen  

ist Bestandteil des Regierungsbezirks Düsseldorf . Die Stadt  besteht aus mehreren 

Orts teilen . D ie überwiegend von Siedlungsbereichen umschlossenen Einzelhan-

delsstrukturen konzentrieren sich räumlich insbesondere auf die Kernstadt von  

Straelen . Die besondere Lage Straelens in unmittelbarer Nähe zur niederländi-

schen Grenze stellt einen maßgeblichen Standortvorteil dar, der das lokale Einzel-

handelsumfeld positiv beeinflusst.  Durch die intensive Pendlerbewegung zwischen 

Deutschland und den Niederlanden ergeben sich wertvolle Impulse und zusätzli-

che Kaufkraft, die den lo kalen Einzelhandel nachhaltig positiv beeinflussen . 

Der Einzelhandel in der Stadt Straelen  unterl ag seit Beschluss des Einzelhandels-

konzept im Jahr 2 0151 einer deutlichen Dynamik. Vor diesem Hintergrund hat die 

die Stadt Straelen  beschlossen,  die Fortschreibung des bestehenden Einzelhan-

delskonzeptes  (EHK)  anzugehen , um die aktuelle Bestandssituation sowie die 

Entwicklungen der letzten Jahre beurteilen  sowie  weiterhin den Einzelhandel in 

Straelen zukunftsgerichtet entwickeln und  räumlich  steuern zu können.  

Insbesondere aufgrund weltweite r Krisen  (u. a. Nachwirkungen der Corona -Pan-

demie sowie Effekte des Ukraine -Kriegs  und der Energiekrise ) ergeben sich in den 

letzten Jahren neue angebots - und nachfrageseitige Rahmenbedingungen  für 

den Einzelhandel . So ist auf der Angebotsseite insb. ein verringertes Expansions-

geschehen  in vielen Branchen des Einzelhandels zu beobachten, das v.  a. auf stei-

gende  Energiekosten und Bauzinsen sowie eine allgemeine Konsumzurückhaltung 

zurückzuführen  ist. Hinzu kommen Unsicherheiten durch gestörte Lieferketten 

und Lieferengpässe . Auf der Nachfrageseite wirken sich insbesondere steigende 

Verbraucherpreise  und inflationsbedingt sinkende Reallöhne sowie die krisenbe-

dingt allgemeine Konsumzurückhaltung  auf den Einzelhandel aus . 

Die beschriebenen Entwicklungen haben  dabei auch Einfluss auf bereits länger 

andauernde Trends , beispielsweise auf den  Online -Handel , welcher nach einen er-

heblichen Wachstumsschub während der Corona -Pandemie  weiter an Dynamik  

gewinnt . Zeitgleich setzen sich größere gesellschaftliche Transformationspro-

zesse (z. B. demografischer Wandel, Wertewandel, Individualisierung) unge-

bremst fort und äußern sich nachfrageseitig in einem veränderten Konsumverhal-

ten (u.  a. Nachhaltigkeit, Regionalität) sowie angebotsseitig in Betriebsaufgaben. 

Diese sind nicht nur durch f ehlende Nachfolgeregelungen zu begründen, sondern 

auch durch eine mangelnde Ausrichtung auf die stark polarisierten Ziel - und Kun-

dengruppen  und deren unterschiedliche Ansprüche sowohl an hochwertige und er-

lebnisorientierte Angebote als auch an discountorientierte Produkte. Angebots-

seitig ist das Expansionsgeschehen im deutschen Einzelhandel größtenteils in eine 

Konsolidierungsphase mit starken Konzentrationsprozessen  und ein insgesamt 

stagnierendes Flächenwachstum übergegangen. Nur in einzelnen Marktsegmen-

ten (insb. Nahrungs - und Genussmittel, Garten - und Baumarktsortimente, Fahr-

räder) sind noch steigende Flächenbedarfe festzustellen. Aber auch diese Flä-

chenbedarf e sind derzeit aufgrund der aufgeführten angebots - und nachfrage-

seitigen Veränderungen beschränkt.   

 
1  Nachfolgend abgekürzt als EHK Straelen  2015. 
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Die Stadt Straelen plant bis Ende 2030  wohnbauliche Entwicklungsmaßnahmen, 

im Rahmen derer etwa 605 neue Wohneinheiten entstehen werden. In diesem 

Kontext  ist mit einem Bevölkerungszuwachs in Straelen und infolgedessen mit ei-

ner erhöhten Kundennachfrage für den lokalen Einzelhandel zu rechnen.   

Insgesamt bedingen die dargestellten Rahmenbedingungen deutlich steigende 

Ansprüche an neue Einzelhandelsstandorte  und große Anpassungsbedarfe  an 

neue Markterfordernisse bei bestehenden Betriebstypen und Standorten.  

Den größtenteils gesellschaftspolitischen und betriebswirtschaftlich bedingten 

Entwicklungen stehen landesplanerische und städtebauliche Zielvorstellungen  

auf Basis gesetzlicher Grundlagen verschiedener räumlicher Ebenen und politi-

scher Beschlüsse gegenüber, die mit den Vorstellungen der Einzelhandelsunter-

nehmen sowie der Investoren in Einklang zu bringen sind.  

Im Kontext der oben beschriebenen Struktur - und Marktveränderungen sowie auf 

Grundlage aktueller normativer Rahmenbedingungen beabsichtigt die Stadt 

Straelen  die Weiterentwicklung der gesamtstädtischen Zentren - und Standort-

struktur auf eine entsprechend tragfähige, städtebaulich -funktional ausgewo-

gene sowie schließlich rechtssichere Gesamtkonzeption zu gründen. Dabei werden 

die folgenden Schwerpunkte  gesetzt:  

Á Anpassung des Einzelhandelskonzepts  an die aktuelle Rechtsprechung zu 

Anforderungen an die kommunale Einzelhandelssteuerung und an die Ziele 

und Grundsätze der Landes - und Regionalplanung  

Á Berücksichtigung der Auswirkung aktueller Trends bei der zukünftigen 

Steuerungslogik für stationäre Handelsstrukturen  

Á Markt - und Standortanalyse zur aktuellen Einzelhandelssituation in der 

Stadt Straelen  (inkl. siedlungsräumliche Rahmenbedingungen, gesamt-

städtische Angebots -/ Nachfrageanalyse, städtebauliche Analyse n) 

Á Überprüfung der Funktionsfähigkeit und der Abgrenzung der zentralen 

Versorgungsbereiche  

Á Empfehlungen zur Sicherung und Weiterentwicklung einer ausgewogenen 

Nahversorgungsstruktur  

Á Überprüfung und ggf. Modifizierung der Sortimentsliste  für die Stadt 

Straelen  

Á Überarbeitung der Steuerungsleitsätze in Form klar formulierter Entwick-

lungsempfehlungen, die insbesondere vorhabenspezifische Zulässigkeits-

entscheidungen und rechtssichere bauleitplanerische Festsetzungsmög-

lichkeiten vorbereiten  

Um eine ausgewogene Einzelhandelsstruktur in der Stadt Straelen zu sichern und 

dauerhaft zu stärken, stellt das vorliegende Einzelhandels konzept  Empfehlungen 

und Umsetzungsinstrumente primär für die  kommunale Baugenehmigungspraxis 

und die örtliche Bauleitplanung  sowie Grundlagen für die Beratung von Projekt-

entwicklern , Investoren und Immobilieneigentümern zur Verfügung. Aufgrund der 

Tragweite der Empfehlungen und Konzeptbausteine für die künftige Entwicklung 

wurden alle wichtigen Zwischenschritte und erarbe iteten Empfehlungen eng zwi-

schen dem erstellenden Gutachterbüro und der Wirtschaftsförderung  der Stadt 

Straelen  abgestimmt und zusätzlich in einem begleitenden Arbeitskreis  erörtert. 

So wurde im Erarbeitungsprozess sichergestellt, dass alle relevanten Aspekte in 
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die Bearbeitung einfließen und auch die besonderen örtlichen Gegebenheiten Be-

rücksichtigung finden.  
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2 Rechtliche Rahmenvorgaben  
Die räumlich -funktionale Steuerung der Einzelhandelsstruktur obliegt der Hoheit 

der Kommune. Das Recht sowie Inhalt und Umfang  dieser Steuerungsmöglichkei-

ten werden  durch Gesetze, Gerichtsurteile sowie ergänzende Planwerke wie dem 

Landesentwicklungsplan Nordrhein -Westfalen (LEP NRW) vorgegeben.  

Nach einführenden Hinweisen zur rechtlichen Einordnung von Einzelhandelskon-

zepten werden nachfolgend die relevanten landes - und regionalplanerischen Vor-

gaben skizziert. Weitere rechtliche Rahmenbedingungen (z.  B. zur Abgrenzung 

und Schutzfunktion von zentr alen Versorgungsbereichen, zu Nahversorgungs-

standorten, Ergänzungsstandorten  und zur Sortimentsliste) finden sich in den 

einzelnen Teilkapiteln in inhaltlicher Zuordnung zu den jeweiligen Themenberei-

chen. Darüber hinaus wird auch die aktuelle Rechtsprechun g der Europäischen 

Ebene beachtet.  

2.1 RECHTLICHE EINORDNUNG VON EINZELHANDELSKONZEPTEN  

Die räumlich -funktionale Steuerung der Einzelhandelsstruktur obliegt der Hoheit 

der Kommune: Durch das Bau - und Planungsrecht ist sie mit Befugnissen ausge-

stattet, die Standortwahl von Handelsbetrieben im Sinne gesamtstädtischer ge-

winnbringender Grundsätze zu steuern, ohne jedoch Konkurrenzschutz oder 

Marktprotektionismus zu betreiben. Durch die kommunale Genehmigungspraxis 

und Bauleitplanung kann die öffentliche Hand aktiv Einfluss darauf nehmen, den 

für die Bürgerinnen und Bürge r sowie Besucherinnen und B esucher interessanten 

Nutzungsmix der Innenstadt , in Neben zentren  und an Nahversorgungs - und Er-

gänzungsstandorten dauerhaft zu stabilisieren und auszubauen.  

Jede Steuerung von Bauvorhaben mittels Genehmigungsverfahren bzw. der Bau-

leitplanung bedarf einer aus dem Bauplanungsrecht abgeleiteten, sorgfältig erar-

beiteten Begründung. Da die Steuerung im Einzelfall auch eine Untersagung oder 

eine Einschränkung von Vo rhaben bedeuten kann, werden an die Begründung die-

ses hoheitlichen Handelns bestimmte rechtsstaatliche Anforderungen gestellt. Im 

Zentrum der kommunalen Steuerungsbemühungen müssen stets raumordneri-

sche oder städtebauliche ς also bodenrechtliche ς Aspekte stehen, zu denen ins-

besondere der Schutz Zentraler Versorgungsbereiche (ZVB) gehört.  

Rechtliche Grundlagen für das vorliegende EHK sind das Baugesetzbuch (BauGB) 

und die Baunutzungsverordnung (BauNVO) sowie die dazu ergangene Rechtspre-

chung 2. Der Bundesgesetzgeber hat mit den Novellen des BauGB den Stellenwert 

kommunaler Einzelhandelsentwicklungskonzepte im Rahmen der Bauleitplanung 

gestärkt. Nachdem sie bereits als besonderer Abwägungsbelang in §  1 Abs.  6 

Nr.  11 BauGB verankert waren, stellen sie auch in §  9 Abs. 2a BauGB (einfache In-

nenbereichs -Bebauungspläne zur Erhaltung oder Entwicklung zentraler Versor-

gungsbereiche) eine wesentliche Abwägungsgrundlage dar. Die Bedeutung von 

 
2  Vgl. zahlreiche Urteile zum Themenkomplex der Einzelhandelssteuerung im Rahmen der Bauleitplanung, u.  a. 

OVG NRW Urteil vom 19.06.2008 ς AZ: 7 A 1392/07, bestätigt das BVerwG Urteil vom 17.12.2009 ς AZ: 4 C 

2.08; OVG NRW Urteil vom 15.02.2012 ς AZ: 10 D 32/11.NE). 
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kommunalen Einzelhandelskonzepten für die Rechtfertigung der Planung hat das 

Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) deutlich hervorgehoben. 3 

Darüber hinaus gewährleistet  das vorliegende EHK eine Konformität zu den Zie-

len und Grundsätzen der Landes - und Regionalplanung . 

Das EHK soll  als politisch gestützter Fachbeitrag eine grundlegende und strate-

gische Arbeitsbasis für die Bauleitplanung den Stadt entwicklungsprozess der 

nächsten Jahre bilden. Wesentliche Voraussetzung für die gewinnbringende Nut-

zung des EHK ist u.  a. der politische Beschluss im Sinne eines städtebaulichen Ent-

wicklungskonzeptes nach §  1 Abs. 6 Nr.  11 BauGB, damit es in der bauleitplaneri-

schen Abwägung zu berücksichtigen ist.  

2.2 RAUMORDNERISCHE REGELUNGEN  

Eine wichtige Grundlage der kommunalen Einzelhandelssteuerung bilden, trotz 

der kommunalen Planungshoheit, die landes - und regionalplanerischen Vorgaben. 

Die kommunale Bauleitplanung hat deren bindende Ziele  und abwägbare Grund -

sätze  entsprechend der lokalen Gegebenheiten zu beachten bzw. zu berücksichti-

gen. Im Folgenden sind  die für die Entwicklung des Einzelhandels in Straelen  we-

sentlichen Vorgaben aus der Landes - und Regionalplanung beschrieben.  

Landesplanerische Vorgaben  

In der aktuell geltenden Fassung des Landesentwicklungsplan s Nordrhein -West-

falen (LEP NRW) (Stand: 03.07.2024) finden sich folgende Ziele [Z] und Grunds-

ätze [G]  zur Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsvorhaben, die im Folgenden 

zusammenfassend dargestellt werden und die bei der Fortschreibung des Einzel-

handelskonzepts Beachtung bzw. Berücksichtigung finden:  

Á [6.5 -1 Z] Standorte des großflächigen Einzelhandels in allgemeinen Sied-

lungsbereichen: αYŜǊƴƎŜōƛŜǘŜ ǳƴŘ {ƻƴŘŜǊƎŜōƛŜǘŜ ŦǸǊ ±ƻǊƘŀōŜƴ ƛƳ {ƛƴƴŜ 

des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung dürfen nur in regionalplanerisch 

festgelegten Allgemeinen Siedlungsbereichen dargestellt und festgesetzt 

ǿŜǊŘŜƴΦά 

Á [6.5 -2 Z] Standorte des großflächigen Einzelhandels mit zentrenrelevanten 

Kernsortimenten nur in zentralen Versorgungsbereichen: α5ŀōŜƛ ŘǸǊŦŜƴ 

Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 

Baunutzungsverordnung mit zentrenrelevanten Kernsortimenten nur in 

bestehenden zentralen Versorgungsbereichen sowie in neu geplanten zen -

tralen Versorgungsbereichen in städtebaulich integrierten Lagen, die auf-

grund ihrer räumlichen Zuordnung sowie verkehrsmäßigen Anbindung für 

die Versorgung der Be völkerung zentrale Funktionen des kurz -, mittel - 

oder langfristigen Bedarfs erfüllen sollen, dargestellt und festgesetzt wer-

den. 

Zentrenrelevant sind die Sortimente gemäß Anlage 1 und weitere von der 

jeweiligen Gemeinde als zentrenrelevant festgelegte Sortimente (ortsty-

pische Sortimentsliste ). 

Ausnahmsweise dürfen Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Ab-

satz 3 Baunutzungsverordnung mit nahversorgungsrelevanten Kernsorti -

 
3  Vgl. BVerwG Urteile vom 27.03.2013 ς AZ: 4 CN 6/11, 4 CN 7/11, 4 C 13/11. 
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menten auch außerhalb Zentraler Versorgungsbereiche dargestellt und 

festgesetzt werden, wenn nachweislich eine Lage in den zentralen Versor-

gungsbereichen aus städtebaulichen oder siedlungsstrukturellen Gründen, 

insbesondere der Erhaltung gewachsener baulicher Strukturen oder der  

Rücksichtnahme auf ein historisch wertvolles Ortsbild, nicht möglich ist 

und die Bauleitplanung der Gewährleistung einer wohnortnahen Versor-

gung mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten dient und zentrale Ver-

sorgungsbereiche von Gem einden nicht wesentlich beeinträchtigt wer-

ŘŜƴΦά 

Á [6.5 -3 Z] Beeinträchtigungsverbot: α5ǳǊŎƘ ŘƛŜ 5ŀǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ǳƴŘ CŜǎǘǎŜǘπ

zung von Kerngebieten und Sondergebieten für Vorhaben im Sinne des §  11 

Absatz 3 Baunutzungsverordnung mit zentrenrelevanten Sortimenten 

dürfen zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht wesentlich be-

ŜƛƴǘǊŅŎƘǘƛƎǘ ǿŜǊŘŜƴΦά 

Á [6.5.4 G] Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche: α.Ŝƛ ŘŜǊ 

Darstellung und Festsetzung von Sondergebieten für Vorhaben im Sinne 

des § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung mit nicht -zentrenrelevanten Kern-

sortimenten soll der zu erwartende Gesamtumsatz der durch die jeweilige 

Festsetzung ermöglichten Einzelhande lsnutzungen die Kaufkraft der Ein-

wohner der jeweiligen Gemeinde für die geplanten Sortimentsgruppen 

ƴƛŎƘǘ ǸōŜǊǎŎƘǊŜƛǘŜƴΦά 

Á [6.5 -5 Z] Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Standort, relativer Anteil 

zentrenrelevanter Randsortimente: α{ƻƴŘŜǊƎŜōƛŜǘŜ ŦǸǊ ±ƻǊƘŀōŜƴ ƛƳ {ƛƴƴŜ 

des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung mit nicht zentrenrelevanten 

Kernsortimenten dürfen nur dann auch außerhalb von zentralen Versor-

gungsbereichen dargestellt und festgesetzt werden, wenn der Umfang der 

zentrenreleva nten Sortimente maximal 10 % der Verkaufsfläche beträgt 

ǳƴŘ Ŝǎ ǎƛŎƘ ōŜƛ ŘƛŜǎŜƴ {ƻǊǘƛƳŜƴǘŜƴ ǳƳ wŀƴŘǎƻǊǘƛƳŜƴǘŜ ƘŀƴŘŜƭǘΦά 

Á [6.5 -6 G] Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche zentren-

relevanter Randsortimente: α5ŜǊ ¦ƳŦŀƴƎ ŘŜǊ ȊŜƴǘǊŜƴǊŜƭŜǾŀƴǘŜƴ wŀƴŘǎƻǊπ

timente eines Sondergebietes für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 

Baunutzungsverordnung mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten soll 

außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen 2.500 m² Verkaufsfläche 

nicht ǸōŜǊǎŎƘǊŜƛǘŜƴΦά 

Á [6.5 -7 Z] Überplanung von vorhandenen Standorten mit großflächigem 

Einzelhandel: α!ōǿŜƛŎƘŜƴŘ Ǿƻƴ ŘŜƴ CŜǎǘƭŜƎǳƴƎŜƴ м ōƛǎ с ŘǸǊŦŜƴ ǾƻǊƘŀƴπ

dene Standorte von Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsver-

ordnung außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen als Sonderge-

biete gemäß § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung dargestellt und fest-

gesetzt werden. Dabei sind die Sortimente und deren Verkaufsflächen in 

der Regel auf die Verkaufsflächen, die baurechtlichen Bestandsschutz ge-

nießen, zu begrenzen. Wird durch diese Begrenzung die zulässige Nutzung 

innerhalb einer Frist von sieben Jahren ab Zulässigkeit aufgehoben oder 

geändert, sind die Sortimente und deren Verkaufsflächen auf die zulässi-

gen Verkaufsflächenobergrenzen zu begrenzen. Ein Ersatz zentrenrele-

vanter durch nicht zentrenrelevante Sortimente ist möglich.  

Ausnahmsweise kommen auch geringfügige Erweiterungen in Betracht, 

wenn dadurch keine wesentliche Beeinträchtigung zentraler Versorgungs-

ōŜǊŜƛŎƘŜ Ǿƻƴ DŜƳŜƛƴŘŜƴ ŜǊŦƻƭƎǘΦά 
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Á [6.5 -8 Z] Einzelhandelsagglomerationen: α5ƛŜ DŜƳŜƛƴŘŜƴ ƘŀōŜƴ ŘŜƳ 9ƴǘπ

stehen neuer sowie der Verfestigung und Erweiterung bestehender Einzel-

handelsagglomerationen außerhalb Allgemeiner Siedlungsbereiche entge-

genzuwirken. Darüber hinaus haben sie dem Entstehen neuer sowie der 

Verfestigung und Erwei terung bestehender Einzelhandelsagglomeratio-

nen mit zentrenrelevanten Sortimenten außerhalb zentraler Versorgungs-

bereiche entgegenzuwirken. Sie haben sicherzustellen, dass eine wesentli-

che Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche von Gemeinden 

ŘǳǊŎƘ 9ƛƴȊŜƭƘŀƴŘŜƭǎŀƎƎƭƻƳŜǊŀǘƛƻƴŜƴ ǾŜǊƳƛŜŘŜƴ ǿƛǊŘΦά 

Á [6.5 -9 G] Regionale Einzelhandelskonzepte: αwŜƎƛƻƴŀƭŜ 9ƛƴȊŜƭƘŀƴŘŜƭǎƪƻƴπ

zepte sind bei der Aufstellung und Änderung von Regionalplänen in die Ab-

ǿŅƎǳƴƎ ŜƛƴȊǳǎǘŜƭƭŜƴΦά 

Á [6.5 -10 Z] Vorhabenbezogene Bebauungspläne für Vorhaben im Sinne des 

§ 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung: α±ƻǊƘŀōŜƴōŜȊƻƎŜƴŜ .ŜōŀǳǳƴƎǎπ

pläne für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung 

sind, soweit von § 12 Absatz 3a Satz 1 Baugesetzbuch kein Gebrauch ge-

macht wird, nur zulässig, wenn sie den Anforderungen der Festlegungen 

6.5-1, 6.5-7 und 6.5-8 entsprechen; im Falle von zentrenrelevanten Kernsor-

timenten haben sie zudem den Festlegungen 6.5 -2 und 6.5 -3, im Falle von 

nicht zentrenrelevanten Ke rnsortimenten den Festlegungen 6.5 -3, 6.5 -4, 

6.5-5 und 6.5 -с Ȋǳ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴΦά 

Auf Grundlage des Beschlusses vom 14. März  2025 befindet sich der LEP NRW 

aktuell in der 3. Änderung, begleitet durch ein derzeit laufendes Beteiligungsver-

fahren  (03. April bis 30. Juni 2025) . E in besonderer Schwerpunkt liegt auf der 

Überarbeitung der landesplanerischen Vorgaben zur Einzelhandelssteuerung. 

Diese reagiert unmittelbar auf das sogenannte Dortmund -Urteil  des OVG NRW 

(Urteil vom 29. Juni 2021 ς 10 D 121/17.NE), in dem wesentliche Teile der bisherigen 

Festlegungen zur Steuerung großflächigen Einzelhandels für unwirksam erklärt 

wurden. Die  geänderten Festlegungen im LEP zielen daher auf eine rechtssichere 

Neuausrichtung der landesplanerischen Einzelhandelssteuerung ab, insbesondere 

durch die präzisere Definition zentraler Versorgungsbereiche und eine klarere Ab-

grenzung der raumbedeutsamen A uswirkungen großflächiger Einzelhandelsbe-

triebe.  

Einzelhandelserlass Nordrhein -Westfalen 2021  

Im Jahr 2021 wurde vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-

stellung des Landes Nordrhein -Westfalen  der Einzelhandelserlass veröffentlicht.  

Dieser enthält αIƛƴǿŜƛǎŜΣ 9ƳǇŦŜƘƭǳƴƎŜƴ ǳƴŘ ²ŜƛǎǳƴƎŜƴ ώȊǳǊϐ ƭŀƴŘŜǎŜƛƴƘŜƛǘƭƛŎƘŜƴ 

Planung und bauordnungsrechtlichen Beurteilung von großflächigen Einzelhan-

delsbetrieben. Sie gehen vom geltenden Recht aus und berücksichtigen die ein-

schlägige Rechtsprechung. Sie sind ausschl ießlich auf städtebauliche und raum-

ordnerische Ziele, insbesondere auf die Sicherung einer ausreichenden und ausge-

wogenen Versorgung mit Gütern aller Bedarfsstufen i. S. d. Daseinsvorsorge, aus-

gerichtet. Sie verfolgen nicht das Ziel, auf den  Wettbewerb der unterschiedlichen 

Unternehmen und Betriebsformen des Handels Einfluss zu nehmen.  

Der Erlass dient somit insbesondere auch einer Stärkung der kommunalen Pla-

nungshoheit, die durch die Hinweise und Empfehlungen unterstützt werden soll. 
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Denn es ist vor allem Aufgabe der Kommunen, die Einzelhandelsentwicklung vor 

Ort zu steuern, um sowohl die Zentren zu stärken als auch die Nahversorgung zu 

ǎƛŎƘŜǊƴά (EH -Erlass NRW 2021, S.  7). 

Die Hinweise, Empfehlungen und Weisungen  des Einzelhandelserlass Nordrhein -

Westfalen 20 21 wurden bei der Erstellung dieses Einzelhandels - und Zentren kon-

zeptes, insbesondere im Nahversorgungskonzept, berücksichtigt.  

Regionalplanerische Vorgaben  

Der  für die Stadt  Straelen  relevante Regionalplan Düsseldorf  wurde am 

29.10.2024  von der Landesplanungsbehörde Nordrhein -Westfalen beschlossen . 

Der  Regionalplan enthält folgende regionalplanerische Z iele und Grundsätze, die 

bei der Fortschreibung  dieses EHK zu berücksichtigen  sind: 

Ziel 4: Die Einzelhandelsentwicklung auf die Allgemeinen Siedlungsbereiche kon-

zentrieren!  

Á [4.1 Z] αKerngebiete sowie Sondergebiete für Einkaufszentren sowie groß-

flächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige Handelsbetriebe 

im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO dürfen nur innerhalb der Allgemeinen 

Siedlungsbereiche dargestellt bzw. festgesetzt werde n, sofern nicht die 

Anwendung von Ziel 11 in Betracht kommt. ά 

Á [4.2 Z] αVorhandene Standorte von großflächigen Einzelhandelsbetrieben 

außerhalb Allgemeiner Siedlungsbereiche dürfen als Sondergebiete für 

großflächige Einzelhandelsbetriebe dargestellt bzw. festgesetzt werden. 

Dabei sind die Sortimente und deren Verkaufsflächen i n der Regel auf die 

Verkaufsflächen, die baurechtlichen Bestandsschutz genießen, zu begren-

zen. Wird durch diese Begrenzung die zulässige Nutzung innerhalb einer 

Frist von sieben Jahren ab Zulässigkeit aufgehoben oder geändert, können 

die Sortiment e und deren Verkaufsflächen auf die zulässigen Verkaufsflä-

chenobergrenzen begrenzt werden. Ein Ersatz zentrenrelevanter durch 

nicht zentrenrelevante Sortimente ist möglich. ά 

Á [4.3 Z] αAusnahmsweise kommen auch geringfügige Erweiterungen in Be-

tracht, wenn dadurch keine wesentliche Beeinträchtigung zentraler Ver-

sorgungsbereiche oder der Nahversorgung erfolgt. ά 

Grundsatz 10: Nahversorgung sichern, Attraktivität der Zentren erhöhen, Einzel-

handelskonzepte entwickeln und fortschreiben!  

Á [10.1 G] αDie gemeindliche Bauleitplanung soll die Voraussetzungen dafür 

schaffen,  dass die wohnortnahe  Versorgung  mit  Gütern  und  Dienstleistun-

gen des täglichen  Bedarfs  (Nahversorgung)  gewährleistet  und  gesichert  

wird  und  Einzelhandelsbetriebe  verbrauchernah  und  städtebaulich  inte-

griert  angesiedelt  werden.  Neben  der  Nahversorgung  soll  die Bauleitpla-

nung  die Attraktivität  der  Zentren  als Mittelpunkte  urbanen Lebens stär-

kenΦά 

Á [10.2 G] αBei der Änderung oder Aufstellung von Bauleitplänen für großflä-

chige Einzelhandelsbetriebe sind auch die Auswirkungen auf die Nahver-

sorgung im Einzugsbereich zu ermitteln und bei der Abwägung zu berück-

ǎƛŎƘǘƛƎŜƴΦά 

Á [10.3 G] αDurch Bauleitplanung soll sichergestellt werden, dass die Errich-

tung und Erweiterung von Vorhaben des großflächigen Einzelhandels 
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sowie von mehreren, für sich selbstständigen Einzelhandelsbetrieben in 

räumlichem Zusammenhang (Fachmarktzentren bzw. -agglomerationen) 

zu keinen wesentlichen Beeinträchtigungen der zentralen Versorgungsbe-

ǊŜƛŎƘŜ ƻŘŜǊ ŘŜǊ bŀƘǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ŦǸƘǊŜƴΦά 

Á [10.4 G] αDie Kommunen sollen Einzelhandels - und Zentrenkonzepte mit 

Leitlinien und städtebaulichen Zielen für ihre künftige Einzelhandels - und 

Zentrenentwicklung erarbeiten und fortschreiben. Insbesondere sollen sie 

ς als wichtige Grundlage für die Bauleitplanung ς ihre zentralen Versor-

gungsbereiche abgrenzen und eine ortsspezifische Sortimentsliste er-

ǎǘŜƭƭŜΦά 

Ziel 10: Besondere Standorte des großflächigen Einzelhandels zentren - und nah-

versorgungsverträglich sichern!  

Á [10.1 Z] αDie im Regionalplan zeichnerisch dargestellten Allgemeinen Sied-

lungsbereiche mit der Zweckbindung  αDǊƻǖŦƭŅŎƘƛƎŜr Einzelh anŘŜƭά (ASBZ -

EH)  dienen  der  Aufnahme  von großflächigen  Einzelhandelsbetrieben  mit  

nicht -zentrenrelevanten  Kernsortimenten  an bestehenden  Einzelhandels-

standorten.  Das  zentren - und nahversorgungsrelevante Randsortiment 

dieser Betriebe ist auf maximal 10 % der gesamten Verkaufsfläche zu be-

grenzenά 

Á [10.2 Z] αErgänzend darf die gemeindliche Bauleitplanung in diesen Berei-

chen die Voraussetzungen für die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben 

unterhalb der Großflächigkeitsschwelle schaffen, wenn es sich dabei um 

Vorhaben mit nicht -zentrenrelevantem Kernsortiment h andelt und der 

Umfang des zentrenrelevanten Randsortiments deutlich untergeordnet 

ist. Die Ansiedlung von Betrieben mit produzierenden und tertiären Nut-

zungen darf in untergeordnetem Maß zugelassen werden Φά 

Á [10.3 Z] αDie Bauleitplanung hat durch geeignete textliche Festsetzungen 

dafür Sorge zu tragen, dass durch die Randsortimente zentrale Versor-

gungsbereiche oder die Nahversorgung im Einzugsbereich nicht wesentlich 

ōŜŜƛƴǘǊŅŎƘǘƛƎǘ ǿŜǊŘŜΦά 

Grundsatz 12: Randsortimente beschränken!  

Á [12. G] αIn den Allgemeinen Siedlungsbereichen mit der Zweckbindung 

αDǊƻǖŦƭŅŎƘƛƎŜǊ 9ƛƴȊŜƭƘŀƴŘŜƭά ό!{.½-EH) sollen die zentren - und nahver-

sorgungsrelevanten Randsortimente in den Sondergebieten durch Bauleit-

planung eine Verkaufsfläche von 2.500 qm nicht überschreite ƴΦά 

Ziel 14: Flächen zur Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Münsterland und zur 

Schaffung neuer Arbeitsplätze nutzen!  

Á [14.4 Z] αBauleitplanungen für tertiäre Nutzungen sind nur in untergeord-

netem Maß in den Gewerbe - und Industrieansiedlungsbereichen zu ver-

wirklichen. Sondergebiete für großflächigen Einzelhandel im Sinne von § 11 

Abs. 3 BauNVO sind in den Bereichen für gewerbliche un d industrielle Nut-

ȊǳƴƎŜƴ ƴƛŎƘǘ ȊǳƭŅǎǎƛƎΦά 

Á [14.5 Z] α±ƻǊƘŀƴŘŜƴŜ {ǘŀƴŘƻǊǘŜ Ǿƻƴ ƎǊƻǖŦƭŅŎƘƛƎŜƴ 9ƛƴȊŜƭƘŀƴŘŜƭǎōŜǘǊƛŜōŜƴ 

dürfen nach Ziel 4.2 als Sondergebiete für großflächige Einzelhandelsbe-

ǘǊƛŜōŜ ŘŀǊƎŜǎǘŜƭƭǘ ōȊǿΦ ŦŜǎǘƎŜǎŜǘȊǘ ǿŜǊŘŜƴά 
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3 Methodik  
Um die Untersuchungsfragen, die diesem EHK zugrunde liegen, beantworten zu 

können, sind  verschiedene Erarbeitungsschritte erforderlich. In die einzelnen  Erar-

beitungsschritte sind analytische und bewertende Leistungsbausteine eingebun-

den, die wiederum auf mehrere primärstatistischen, empirischen Erhebungen  zu-

rückgreifen.  

Zur Erfassung und Bewertung der Angebots - und Nachfragesituation sowie der 

städtebaulichen Standortmerkmale wurden im Rahmen des vorliegenden EHK 

folgende Leistungsbausteine  zugrunde gelegt und aufeinander abgestimmt:  

 
Abbildung 1: Erarbeitungsschritte des Einzelhandelskonzepts für die Stadt Straelen  

Quelle:  Darstellung Stadt + Handel . 

Empirische Untersuchungsmethoden und sekundärstatistische Quellen  

Im Zusammenhang mit der Erarbeitung der angebots - und nachfrageseitigen 

Analysen kommen die nachfolgend benannten empirischen Untersuchungsme-

thoden und sekundärstatistischen Quellen zur Anwendung:  
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Tabelle 1: Verwendete empirische Untersuchungsmethoden und sekundärstatistischen Quellen  

 Datengrundlage  Zeitraum  Methode  Inhalt  
B

e
st

a
n

d
s

- 

e
rh

e
b

u
n

g
 

Erhebung durch  

Stadt + Handel  
02 -03/2025 4 

Flächendeckende  

Vollerhebung  

Standortdaten, Verkaufsfläche und 

Sortimente aller Einzelhandelsbetriebe, 

städtebauliche Analyse, zentrenergän-

zende Funktionen, Leerstände  

O
n

lin
e

- 

B
e

fr
a

g
u

n
g

 

Online -Befragung 

durch  

Stadt + Handel  

0 4/202 5 

Standardisierte Online -Befra-

gung per Teilnahmeflyer und 

Plakate n in der Stadt Straelen   

Einkaufsverhalten, Einkaufsorte  u. 

-gründe, Fehlende Sortimente und 

Nutzungen, Innenstadtbewertung , 

Wünsche/Ideen zur Weiterentwicklung 

der Innenstadt  

S
e

ku
n

d
ä

r-

st
a

tis
tis

ch
e

 

A
n

a
ly

se
n

 

Kaufkraftzahlen 

IFH Retail Consul-

tants GmbH  

2025 

Berechnung der Umsatzwerte durch Stadt + Handel auf Basis bran-

chen- und betriebsüblicher Kennwerte der Fachliteratur und aus Un-

ternehmensveröffentlichungen (u.  a. EHI Handel aktuell, Hahn Retail 

Real Estate Report, IFH/BBE Struktur - und Marktdaten)  

Quelle:  Darstellung Stadt + Handel.  

Bestandserhebung  

Im Februar und März  2025 wurde eine flächendeckende Bestandserhebung der 

Einzelhandelsbetriebe in der Stadt Straelen  durchgeführt. Die Einzelhandelser-

fassung erfolgte mittels einer Stichtagserhebung, wobei sämtliche zum Erhe-

bungszeitpunkt vorgefundene Einzelhandelsbetriebe im engeren Sinne erfasst 

wurden.   

Bei der vom Planungs - und Gutachterbüro Stadt + Handel durchgeführten Erhe-

bung wurden neben dem Namen und der Adresse der Betriebe u.  a. zwei weitere 

zentrale Messgrößen erfasst. Zum einen wurde die Gesamtverkaufsflächen der 

einzelnen Anbieter aufgenommen,  zum anderen fand eine differenzierte Auf-

schlüsselung der Verkaufsflächen nach Warensortimenten  statt, um die tatsäch-

lichen Angebotsverhältnisse sowohl der Kern - als auch Nebensortimente reali-

tätsnah abbilden zu können.  

Zusätzlich wurden im Rahmen der Bestandserhebung die Verkaufsflächen nach 

innen - und außenliegender Verkaufsfläche differenziert. In Anlehnung an die bun-

desverwaltungsgerichtliche Rechtsprechung zur Definition der Verkaufsfläche 

und der bauplanungsrechtlic hen Implikation der Verkaufsflächengröße im Geneh-

migungsverfahren (z.  B. verankert in der Großflächigkeitsschwelle) wurde die Au-

ßenverkaufsfläche  vollumfänglich erfasst.  

Bezogen auf die Erfassungsmethodik  ist je nach Situation entweder die eigen-

ständige Vermessung der Verkaufsfläche oder die persönliche Befragung des Per-

sonals bzw. der Geschäftsinhabenden erfolgt . Die aktuelle Rechtsprechung zur 

Verkaufsflächendefinition des Bundesverwaltungsgerichts vom November 2016 

(u. a. BVerwG 4 C 1.16) fand dabei konsequente Anwendung. Persönlich erfragte 

Verkaufsflächen wurden grundsätzlich auch auf ihre Plausibilität hin ü berprüft 

und ggf. modifiziert. Eine Schätzung von Verkaufsflä chen fand nur im Ausnahme-

fall statt, wenn etwa trotz mehrmaliger Zugangsversuche zu einem 

 
4  Bei der Bestandserhebung handelt es sich um eine Stichtagserhebung . Aus methodischen Gründen können 

daher Entwicklungen, die zum Stichtag noch nicht eingetreten waren, nicht im Rahmen der quantitativen Ana-

lyse berücksichtigt werden. Es erfolgt bei entsprechender Relevanz jedoch eine qualitative Würdigung.  
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Ladengeschäft eine Messung oder Befragung nicht möglich war (z.  B. bei Laden-

leerständen aufgrund von Betriebsaufgaben).  

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung für die absatzwirtschaftlichen und städ-

tebaulichen Untersuchungen sind neben dem Ladeneinzelhandel auch Betriebe 

des Lebensmittelhandwerks (z. B. Fleischer, Bäcker), Tankstellenshops, Kioske 

und Hofläden erfasst worden. Darüber hinaus sind Ladenleerstände ς soweit eine 

vorherige Einzelhandels - oder ladenähnliche Dienstleistungsnutzung erkennbar 

war ς als wichtiger Indikator der Einzelhandelsstruktur und städtebaulicher Im-

plikationen in zentralen Bereichen erfasst  worden. Außerdem wurden die zentren -

ergänzenden Funktionen der Zentren erhoben, da Art und Dichte ergänzender öf-

fentlicher wie privater Einrichtungen (wie etwa Dienstleistungen und Verwaltung, 

Gastronomie, Bildung und Kultur etc.) wesentliche Bestandteile von zentralen 

Versorgungsbereichen sind.  

Online -Befragung  

Die Befragung  fand im April bis Mai 2025  online statt. Auf Basis eines überwie-

gend standardisierten Fragebogens hatten die Befragten die Möglichkeit, ver-

schiedene Aspekte der Straelener Innenstadt  zu bewerten. Dabei wurden ver-

schiedene Angaben zum Einkaufsverhalten , den Einkaufsorten  und -gründe  sowie 

fehlenden Sortimenten und Nutzungen abgefragt. Einen weiteren wichtigen Bau-

stein der Befragung nahm die Bewertung der Innenstadt anhand unterschiedli-

cher Bewertungskriterien ein. Neben standardisierten Antwortmöglichkeiten ent-

hielt der Fragebogen au ch offene Antwortmöglichkeiten, bspw. bei der Formulie-

rung von eigenen Wünschen und Ideen für die zukünftige Weiterentwicklung der 

Innenstadt.  

Die Rücklaufquote (n = 480 ) der Onlinebefragung lag insgesamt auf einem guten  

Niveau. Die Erkenntnisse, welche aus der Befragung gewonn en werden konnten, 

fließen direkt in den jeweiligen Kapiteln in die vorliegende Fortschreibung des Ein-

zelhandelskonzeptes für die Stadt  Straelen  (vgl. Kapitel  4.7) ein.   

Städtebauliche Analyse  

Für zentrale Versorgungsbereiche und sonstige durch Einzelhandelsagglomerati-

onen geprägte Standorte erfolgt eine an den untersuchungsrelevanten Fragestel-

lungen (siehe dazu Kapitel 1) orientierte städtebauliche Analyse.  

Ein wesentlicher Aspekt ist, angesichts der hohen Bedeutung für die bauleitplane-

rische Steuerung, die räumliche Abgrenzung von zentralen Versorgungsbereichen. 

Eine entsprechend städtebaulich -funktional abgeleitete Abgrenzung bildet die 

Basis einer zukünftige n sortimentsspezifische n und räumliche n Steuerung von 

Einzelhandelsvorhaben in der Bauleitplanung.  

Entwicklungen oder Änderungen der Bestandssituation, die nach Ende Mai 2025 

eintreten, fließen nicht mehr in die Auswertung dieses Berichts ein. Dieser zeitliche 

Bezug stellt sicher, dass bis zum letzten Beteiligungsbaustein, hier der  Arbeits-

kreis , erfassten Daten und Erkenntnisse konsistent verarbeitet werden können. 

Spätere Veränderungen können zwar in zukünftigen Fortschreibungen berück-

sichtigt werden, finden jedoch im vorliegenden Bericht keine Berücksichtigung.  
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4 Markt - und Standortanalyse  
Die Markt - und Standortanalyse ist gegliedert in eine Untersuchung und Bewer-

tung der im Rahmen dieses EHK wichtigen Angebots - und Nachfragedate n und  

eine flankierende Analyse städtebaulicher Merkmale der bedeutenden Einzelhan-

delsstandorte und der Nahversorgungsstruktur in  Straelen . Einführend werden 

zunächst die relevanten Trends im Einzelhandel sowie die wesentlichen Standort-

rahmenbedingungen erörtert.  

4.1 TRENDS IM EINZELHANDEL  

Der Einzelhandel unterliegt als dynamischer Wirtschaftsbereich einem fortwäh-

renden Veränderungsprozess. Maßgeblich sind dabei bundesweite Veränderun-

gen auf der Nachfrage - und Angebotsseite. Betriebswirtschaftliche Konzepte, 

Standortwahl und Verbraucherverh alten determinieren sich dabei wechselseitig, 

ǿŜǎǿŜƎŜƴ ŜƛƴŜ ƪƭŀǊŜ 5ƛŦŦŜǊŜƴȊƛŜǊǳƴƎ ȊǿƛǎŎƘŜƴ α¢ǊƛŜōŦŜŘŜǊά ǳƴŘ αCƻƭƎŜŜŦŦŜƪǘά 

nicht immer zweifelsfrei möglich und sinnvoll ist.  

4.1.1 Nachfrageseitige Aspekte  

Die derzeit beobachtbaren Verwerfungen im Einzelhandel sind lediglich Vorboten 

der zukünftigen Entwicklungen. Umso wichtiger ist es, die innenstadtbezogenen 

Wandlungsprozesse systematisch zu erfassen und in ihren Zusammenhängen zu 

bewerten. Dabei lassen si ch folgende Entwicklungsmuster erkennen:  

Wertewandel:  Mit jeder Generation ändern sich Wertvorstellungen, Gewohnhei-

ten und Ansprüche an die Lebensumwelt. Folge dieser zunehmenden Pluralisie-

rung sind deutlich stärker ausdifferenzierte und neue Lebensstile u.  a. mit Fokus 

auf körperliches Wohlbefinden und Nach haltigkeit 5, an denen sich auch der Han-

del hinsichtlich seiner Angebote und Betriebstypen ausrichtet und diversifiziert. 

Insbesondere mit dem Bedeutungsgewinn des bewussten Konsums steigt die Aus-

gabebereitschaft (eines Teils) der Konsumenten für Lebensmittel wieder a n. Zu-

dem wird dem Konsum neben der materiellen Bedeutung auch zunehmend ein im-

materieller Erlebniswert (s.  u.) beigemessen.  

Individualisierung:  Die Zahl der Privathaushalte steigt in Deutschland weiter an, 

wobei sich die durchschnittliche Personenzahl je Haushalt stetig reduziert . Neben 

dieser quantitativen Entwicklung führen auch qualitative Aspekte der Individuali-

sierung (z.  B. Ausdifferenzierung von Zielgruppen, Individualisierung von Lebens-

biografien) zu neuen Konsumverhaltensmustern (s.  u.). 

Demografischer Wandel:  Die Bevölkerung in Deutschland wird insgesamt ς trotz 

kurzfristiger, migrationsbedingter Sondereffekte ς weniger und durchschnittlich 

älter, wobei mit erheblichen regionalen Unterschieden zu rechnen ist. Zudem 

nimmt innerhalb der Gruppe der Über -65-Jährig en der Anteil der Hochbetagten 

zu. Relevant ist diese Entwicklung vor allem für die örtliche Nahversorgungsstruk-

tur, da die Nahraumversorgung für diese Kundengruppe gerade dann an Bedeu-

tung gewinnt, wenn mit dem Alter die motorisierte Individualmobilität e inge-

schränkt wird. Der Handel selbst reagiert auf diese Entwicklungen bereits in 

 
5  LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability)  
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Ansätzen mit bestimmten Betriebsformaten, angepasster Ladengestaltung und 

Serviceleistungen für Senioren (z.  B. Bringdienste).  

Digitalisierung:  Die Wirkungen des Online -Handels auf den stationären Einzel-

handel werden im nachfolgenden Kapitel thematisiert. Allerdings erstreckt sich 

die Digitalisierung auf fast alle Handlungsfelder der Innenstadt ς von Infrastruk-

ǘǳǊƛƴǾŜǎǘƛǘƛƻƴŜƴ ŀǳŦ ŘŜƳ ²ŜƎ ȊǳǊ α{ƳŀǊǘ /ƛǘȅά ǸōŜǊ ƛƴƴƻǾŀǘƛǾŜ CƻǊƳŜƴ ŘŜǊ 

Raumaneignung (z.  B. Gamification) bis zum sinkenden Bedürfnis nach physi-

schem Besitz in der Share Economy.  

Online -/Sharing -Affinität:  Eine wesentliche Triebfeder des Strukturwandels im 

Einzelhandel ist die zunehmende Digitalisierung aller Lebensbereiche. Auch bei äl-

teren Bevölkerungsgruppen steigt die Online -Affinität deutlich an. Der damit ein-

hergehende Sharing -DŜŘŀƴƪŜ όαbǳǘȊŜƴ ǎǘŀǘǘ .ŜǎƛǘȊŜƴάύ ǿƛǊŘ ŀǳŦ YƻƴǎǳƳŜƴǘŜƴπ

seite immer deutlicher ς die reine Nutzungsmöglichkeit wird wichtiger als der ei-

gentliche Besitz. Die Auswirkungen auf den stationären Einzelhandel sind ent-

sprechend disruptiv.  

 
Abbildung 2: Gesellschaftliche Wandlungsprozesse  

Quelle: Fotos pixabay, © oneinchpunch/Fotolia, Wikimedia.  

Kopplung und Entkopplung von Konsum:  Aufgrund der bereits skizzierten gesell-

schaftlichen Wandlungsprozesse, des hohen Motorisierungsgrades und sinkender 

½ŜƛǘƪƻƴǘƛƴƎŜƴǘŜ όƛƴǎōΦ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀƭƛǎƛŜǊǘŜƴ [ŜōŜƴǎŦƻǊƳŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ αŘƻǇπ

ǇŜƭǘŜά 9ǊǿŜǊōǎǘŅǘƛƎƪŜƛǘ ƛƴ CŀƳƛƭƛŜƴύ ǿƛǊŘ ŘŜǊ 9ƛƴƪŀǳŦǎŀǳŦǿŀƴŘ weiter durch we-

niger, aber dafür umfassendere Einkäufe reduziert. Das so genannte one-stop -

shopping  begünstigt die Bildung von flächenintensiven Kopplungsstandorten. Der 

Vorteil der Bequemlichkeit und der Angebotsvielfal t schlägt dabei aus Kunden-

sicht oft das Kriterium der räumlichen Nähe von Versorgungsstandorten. Ein-

kaufswege werden dabei zumeist mit beruflichen oder freizeitbedingten Wegen 

gekoppelt. Auf der anderen Seite führt die weiter zunehmende Nutzerfreundlich-

keit von Online -Einkäufen (insb. durch die Entwicklung des Mobile Commerce auf 

dem Smartphone) zu einer zeitlichen und räumlichen Entkopplung von Konsum ς 

ŘŜǊ 9ƛƴƪŀǳŦ αŀōŜƴŘǎ ŀǳŦ ŘŜǊ /ƻǳŎƘά ƛǎǘ ƪŜƛƴŜ {ŜƭǘŜƴƘŜƛǘΦ 5ƛŜǎŜǊ CŀƪǘƻǊ ƪŀƴƴ 

durchaus auch positive Impul se auf die generelle einzelhandelsbezogene Ausgab-

ebereitschaft haben.  

Erlebnisorientierung:  5ŜǊ 9ǊƭŜōƴƛǎŜƛƴƪŀǳŦ ǎǇƛŜƭǘ ƴƛŎƘǘ ƴǳǊ ōŜƛƳ ƪƭŀǎǎƛǎŎƘŜƴ α9ƛƴπ

ƪŀǳŦǎōǳƳƳŜƭά ŜƛƴŜ ǿƛŎƘǘƛƎŜ wƻƭƭŜΦ !ǳŎƘ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ ŘŜǊ bŀƘǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǾŜǊǎǳŎƘŜƴ 

die Anbieter durch hochwertigere Warenpräsentation, Erhöhung der Angebots -
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vielfalt (insb. auch regionale und zielgruppenspezifische Produkte) sowie spezielle 

Serviceangebote die Aufmerksamkeit der Kunden zu gewinnen. Der Einkauf wird 

dabei ähnlich emotional aufgeladen wie in anderen Branchen auch. Dies führt u.  a. 

zu einem erhöh ten Platzbedarf und damit verbunden höheren Verkaufsflächen-

ansprüchen.  

Segmentierung der Nachfragemärkte:  Im Wesentlichen können vier Typen des si-

tuativen Konsumverhaltens unterschieden werden: Erlebniseinkauf ( lifestyle 

shopping ), Bequemlichkeitseinkauf ( convenience shopping ), Preiseinkauf ( dis-

count shopping ) und Schnäppcheneinkauf ( smart shopping ). Neben dem für den 

nahversorgungsrelevanten Einzelhandel immer noch prägenden preisbewussten 

Einkauf haben in den vergangenen Jahren zunehmend der Bequemlichkeitsein-

kauf und in gewissen sozialen Milieus auch durchaus der Erlebnisei nkauf an Be-

deutung gewonnen. Je nach aktueller Preisorientierung und aktuellem Bedarf 

ōȊǿΦ ŘŜǊ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜƴ ½ŜƛǘǎŜƴǎƛōƛƭƛǘŅǘ ǾŜǊŦŅƭƭǘ ŘŜǊ ǎƻ ƎŜƴŀƴƴǘŜ αƘȅōǊƛŘŜ ±ŜǊōǊŀǳŎƘŜǊά 

je nach Situation in eine der entsprechenden Konsumtypen (siehe Abbildung 3). 

 
Abbildung 3: Typisierung situativer Konsumverhaltensmuster  

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Fotos Stadt + Handel, pixabay.  

Preis -/Zielgruppenpolarisierung:  Obwohl insgesamt ein Wachstum der Haus-

haltseinkommen zu verzeichnen ist, führt die Einkommenssteigerung erst seit den 

letzten Jahren wieder zu einer minimalen Erhöhung des einzelhandelsrelevanten 

Ausgabeanteils. Ein stetig wachsender Teil des Budgets der privaten Haushalte 

wird weiterhin für Wohnen (steigende Mieten und Mietnebenkosten) sowie frei-

zeitorientierte Dienstleistungen ausgegeben. Darüber hinaus schlägt sich die zu 

beobachtende Einkommenspolarisierung auch in einer  Polarisierung von Zielgrup-

pen und Nachfrage nieder: Hochwertige und hochpreisige Angebote finden 

ebenso ihren Absatz wie discountorientierte Produkte. Mittelpreisige Anbieter 

ohne klaren Zielgruppenfokus geraten hingegen unter Druck. Gerade in Grund-

zentren wie Straelen  beschränkt sich daher die Entwicklungsdynamik auf dis-

countorientierte Angebote (z.  B. Lebensmitteldiscounter, Tedi, KiK, Action) sowie 

Supermärkte mit z.  T. auch höherpreisigen Angebotssegmenten.  
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4.1.2 Angebotsseitige Aspekte  

Filialisierung/Konzentration : Die Anzahl der Einzelhandelsbetriebe ist in Deutsch-

land bereits seit Jahrzehnten rückläufig. Neben dem absoluten Rückgang der Be-

triebszahlen ist auch eine Verschiebung innerhalb der verschiedenen Betriebsfor-

men des Einzelhandels zu erkennen  (s. u.) . Hierbei kann man von einem Trend zur 

Großflächigkeit und einer stark ausgeprägten Filialisierung sprechen. Im Rahmen 

der Stando rtpräferenzen der Einzelhandelsu nternehmen geht dies mit einer Ori-

entierung auf autokundenorientierte, meist städtebaulich nicht integr ierte 

Standorte einher. Daneben liegen die Innenstädte im Fokus der Expansionsabtei-

lungen. Wohn - und Arbeitsplatzschwerpunkte sowie Lagen außerhalb der Innen-

stadt  sind für den filialisierten Einzelhandel hingegen deutlich weniger stark von 

Interesse . Neben dem  Lebensmitteleinzelhandel lassen sich Konzentrationspro-

zesse auch in vielen anderen Einzelhandelsbranchen feststellen ς insbesondere b ei 

SB-Warenhaus -Unternehmen (z.  B. Kaufland), Drogeriemärkten (insb. DM, Ross-

mann), Buchhandlungen (z.  B. Thalia, Huge ndube l), Textil -Kaufhäusern (u.  a. 

H&M, P &C, C& A, SinnLeffers), Unterhaltungselektronik -Märkten (insb. Media 

Markt, Satur n) und Sporthaus -Betreibern (z.  B. Intersport, SportScheck, Decath-

lon).  

Wandel der Betriebsformen: Neben dem Entstehen und dem Bedeutungsgewinn 

meist großflächiger Betriebsformen von städtebaulicher Bedeutung, wie z.  B. 

Shopping -Center, Factory -Outlet -Center und Fachmark t zentren, verlieren an-

dere Hande lsformate (z.  B. Warenhäuser) unter anderem  aufgrund ihrer undiffe-

renzierten Zielgruppenansprache und der Einkommens - und Zielgruppenpolarisie-

rung bei den Verbrauchern an Bedeutung. Eindrucksvoll belegt wird diese Ent-

wicklung durch die zahlreichen Sc hließungen von Warenhäusern (u.  a. Hertie, Kar-

stadt)  bzw. die Fusion von Warenhausketten (insb. Kaufhof/Karstadt) . Moderne 

Handelsformate weisen in vielen Fällen ein h ohes Maß an Spezialisierung (z.  B. 

Bio-Supermärkte, Mode -Geschäfte für spezielle Zielgruppen) und vertikali sierte 

Wertschöpfungsketten (z.  B. Fast -Fashion -Anbieter) auf und haben das kund-

schafts seitige Bedürfnis nach Emotionalität, Multikontextualität und multisenso-

rischer Erfahrung erkannt. Insbesondere Shopping -Center investieren verstärkt in 

Branchenmix, Verweilqualität und Nutzungsvielfalt  jenseits des Einzelhandels, 

v. a. in Gastronomieangebote. S ie entwickeln sich systematisch zu sozialen Orten 

ǳƴŘ ǾŜǊƳŀǊƪǘŜƴ ǎƛŎƘ ŀƭǎ αhǊǘ ŘŜǊ «ōŜǊǊŀǎŎƘǳƴƎάΦ 5ƛŜ !ǳŦƎŀōŜ Ǿƻƴ LƴƴŜƴǎǘŅŘǘŜƴ 

wird es zukünftig sein, einen für Besuche nde attraktiven Mix aus Einkauf, Erlebnis, 

Gastronomie, Kultur und Entertainment sicherzustellen.  

Umsatzentwicklung:  Der bis 2014 zu beobachtende Trend zurückgehender Flä-

chenproduktivitäten im Einzelhandel hat sich umgekehrt ς seit 2014 steigen sta-

tionärer Einzelhandelsumsatz und Flächenproduktivitäten deutlich an. Neben ei-

nem dauerhaft verbesserten Konsumklima wird die s jedoch vornehmlich durch die 

weiter oben beschriebenen Entwicklungen im Lebensmittel - und Drogeriewaren-

handel bedingt. Insbesondere in innenstadtaffinen Sortimentsbereichen (z.  B. Be-

kleidung, Schuhe/Lederwaren, Glas/Porzellan/Keramik) s inken (stationäre) Um-

sätze und Flächenproduktivitäten v.  a. bedingt durch den Online -Handel. Aus die-

sem Grund ist eine zielgruppenspezifische Ansprache hier besonders wichtig, da-

mit Kunden ihren Einkauf weiterhin im stationären Einzelhandel tätigen.  
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Digitalisierung:  Die Bedeutung des Online -Handels am gesamten Einzelhandels -

umsatz wächst kontinuierlich und lag im Jahr 2021 unter anderem bedingt durch 

einen verstärkten Online -Absatz hervorgerufen durch die COVID -19 Pandemie be-

reits bei rd.  86,7 Mio. Euro (rd.  14,7 % des Einzelhandelsumsatzes) (siehe  Abbil-

dung 4). Der Kennwert für  2024 zeigt, dass der Online -Anteil nach einem leichten 

Rückgang 2022 wieder auf rd. 88,3 Mio. Euro angestiegen ist  (rd. 13,1 % des Ein-

zelhandelsumsatzes). Allerdings wird ein weniger starkes Wachstum, ähnlich vor 

der COVID -19 Pandemie, erwartet. Sortimentsspezifisch sind große Unterschiede 

festzustellen.  

 
Abbildung 4: Entwicklung des Online -Anteils am Einzelhandelsumsatz *Prognose  

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Daten:  Statistisches Bundesamt, Handelsverband Deutschland (HDE) . 

Während der Online -Umsatzanteil v.  a. in innenstadtaffinen Warengruppen am 

höchsten ist, sind im Bereich des Lebensmittel - und Drogeriewarenhandels bis-

lang mit rd.  2,5 % noch vergleichsweise geringe Online -Umsatzanteile festzustel-

len6. Auch wenn dieses Segment langfristig an Dynamik gewinnen wird, so kon-

zentrieren sich erste Entwicklungen auf Metropolen und Ballungsräume, in denen 

aktuell bereits erfolgsversprechende Modelle zur Online -Bestellung von Lebens-

mitteln umgesetzt werden. Im mittel - bis langfristigen Bedarfsbereich entfaltet 

die Digitalisierung ς verstärkt durch die von der COVID -19 Pandemie bedingten 

zeitweiligen Schließungen im stationären Einzelhandel ς allerdings eine bereits 

jetzt erkennbare, disruptive Wirkung. Neben ein em erhöhten (und für kleinere, in-

habergeführte Fachgeschäfte oftmals nicht wirtschaftlichen) Wettbewerb ge-

genüber Online -Vertriebsformen kann die Digitalisierung jedoch auch gewisse 

Chancen bieten (u.  a. Erhöhung der Sichtbarkeit/Erreichbarkeit, Realisieru ng von 

Liebhaber - und Spezialhandelsgeschäften mit klarer Zielgruppenfokussierung, 

Multi - und Cross -Channel -Marketingstrategien).  

 
6  Vgl. HDE/IFH 2022.  
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Fokus: Nahversorgungsrelevanter Einzelhandel  

Die bereits seit längerem beobachtbaren Entwicklungstrends zu weniger und grö-

ßeren Einheiten sowie die zunehmende Standort konzentration  in Form von Fach-

marktstandorten haben in den vergangenen Jahren weiter an Bedeutung gewon-

nen. 

Entwicklung der Einzelhandelsbetriebe : Die Entwicklung der Einzelhandelsbe-

triebe in Deutschland ist seit Jahren rückläufig. Zwischen 2002 und 2022 sank die 

Zahl der Betriebe um rund 83.000, was einem Rückgang von etwa 20 �×% ent-

spricht. Zwar war im Jahr 2021 eine leichte Trendumkehr erkennbar, diese ist je-

doch im Kontext der pandemiebedingten Einbr üche des Jahres 2020 zu relativie-

ren. Ein wesentlicher struktureller Faktor f ür den R ückgang ist die zunehmende 

Schwierigkeit, geeignete Nachfolger f ür bestehende Betriebe zu finden ς verur-

sacht durch veränderte Konsumgewohnheiten (z. �×B. Online -Handel), einge-

schränkte Attraktivit ät der Branche (z. �×B. lange Öffnungszeiten, hoher Wettbe-

werbsdruck) sowie gestiegene Mietkosten in inners t ädtischen Lagen. In der Folge 

kommt es in vielen Zentren zu anhaltenden Leerst änden oder zu Nachnutzungen 

durch zentrenerg änzende Funktionen (ZEF) wie Gesundheitsdienstleistungen 

oder Gastronomie, was auf eine strukturelle Transformation der zentralen Ver-

sorgungsbereiche hinweist  (siehe Abbildung 5). 

 
Abbildung 5: Entwicklung der Anzahl der Geschäfte im Einzelhandel bundesweit  

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Daten: Darstellung Stadt + Handel; Daten: EHI 2025.  

Verkaufsflächenentwicklung:  Parallel zu der sinkenden Anzahl der Einzelhandels-

betriebszahlen  eine Zunahme der Gesamtverkaufsfläche zu beobachten, die sich 

aus Anpassungsstrategien der Marktteilnehmer an den demografischen Wandel 

(z. B. Verbreiterung der Gänge, Reduktion der Regalhöhen), den wachsenden Kon-

sumansprüchen sowie einer steigenden Sorti mentsbreite und -tiefe (z.  B. Frisch-

ware, Bio - und Convenience -Produkte, Singlepackungen) ergibt 7. Bei den Lebens-

mitteldiscountern ist zeitgleich zu den sinkenden Filialzahlen eine moderat stei-

gende Verkaufsfläche zu verzeichnen (siehe Abbildung 6). Dies ist Resultat eines 

grundlegenden Trading -Up Prozesses des Betriebstypus, welcher im Bereich der 

Expansion und der Modernisierung von Bestandsstandorten eine deutliche 

 
7  Entwicklung der durchschnittlichen Verkaufsfläche: Lebensmitteldiscounter 2006 rd.  706 m², 2016 rd.  804 m² 

(+14 %); (große) Supermärkte 2006 rd.  1.063 m², 2016 rd.  1.245 m² (+17 %).  




























































































































